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III. als Ehehinderniß aufgehoben; ſeitdem gilt der oben
angeführte Grundſatz, nach welchem keine Schwägerſchaft Att⸗
findet zwiſchen dem einen Ehetheile und den mit dem anderen Ehe—
theile blo verſchwägerten, aber U blutsverwandten Perſonen.
Eben ˙ wenig reten die Blutsverwandten des einen Gatten mit
den Blutsverwandten des anderen Gatten n das Verhältni der
Schwägerſchaft. Nach den angeführten Grundſätzen eſteh zwi
ſchen der nufangs genannten Katharina und ihrem präſum⸗
tiven Bräutigam Leopold Rechberger keine Schwägerſchaft Imi
generis, L die Eingehung einer Ehe inderte, da die Uts
berwandten (Descendenten) des ——33

oſef mit den Blutsverwand—
ten der zweiten Frau keineswegs in da Verhältniß der Schwä
gerſchaft eintreten. Die Verwandten der erſten Gemalin de Jo-—
ſef etben allerdings auch nach ſeiner weiten Verehlichung
mit ihm verſchwägert; allein jene (die Verwandten der erſten
Gattin) treten mit ſeiner zweiten Gemalin Iu kein Schwäger—
ſchaftsverhältniß. Affinitas 10 parit aftinitatem.

Geppel, Pfarrer In Opponitz
(Ermächtigung zur Trauung.) Der Bräutigam

iſt ein ediger Bauersſohn, der Im väterlichen 0 u der
Pfarre 22— ſeinen Aufentha hat; die rau iſt eine verwitwete
Bauernguts-Beſitzerin Iu der Pfarre M. und hält ſich auf ihrem
An auf. Aus mehrfachen Gründen wünſchen die Braut—
eute, Iu der wiſchen ihren Aufenthaltsorten mitten ſich hin⸗
durchziehenden Pfarre P. etraut 3U werden; der Pfarrer der
Braut willfahrt gerne dieſem Wunſche, und gibt der rau an
dem zur Hochzeit beſtimmten Tage ne den übrigen Ehe  Doceu
menten auch die Delegation an das Pfarramt E. mit. Floridus,
Cooperator 3 iſt ſchon In der Sacriſtei ereit, da der Pfarrer
0 ihm die Documente übergeben läßt mit der Bemerkung,
⁵„L ſei alles In Ordnung.“ obridu begibt ſich ſofort den
Ar, und nimmt die Trauung bor. Mittags äußert der Pfarrer

Nach dem ilteren Kirchenrechte beſtünde hier eine aflinitas II di generis.
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geſprächsweiſe ſeine Verwunderung, daß Floridus un der Dele—
gations-Urkunde ni erwähnt ſei. Betroffen nimmt run Floridus
leſelbe zuu Hand, und 46 ⁷

— ermächtige hiemit den Pfarrer
3U V., 0  U, oder Iu deſſen Verhinderung den Cooperator
aulinu zur Trauung“ U. W. Nun var Paulinus bisher
neben Floridus Cooperator In Pꝰ. geweſen, und te ſich auch
noch In auf; Allein eben an vorhergegangenen Tage bar CTL

ſeiner ellung als Cooperator enthoben worden. oridus var
bon da aOn der einzige Cooperator Iu PF., und Pfarrer Iu
M In der Delegations-Urkunde wahrſcheinlich 4us Verſehen
ni genann worden. E en die rage Iſ die von
oridu vorgenommene Trauung giltig? N wir fügen auch
noch die andere rage be etwa Paulinus auf ſuchen
des Arrer 0 die Trauung giltiger eiſe vornehmen
können

Wir antworten: Die von Dridu vorgenommene Trauung
iſt nicht giltigz denn Er hatte vbon dem berechtigten Pſarrer
keinerlei Ermächtigung erhalten. an kann hier nicht einmal
bon einer „vermutheten Erlaubniß“ rechen, weil die Orte der
ſchriftlichen Delegation 75  — ermächtige den Pfarrer
oder deſſen Cooperator aulinus“ eine ſolche Vermuthung, der
delegirende Pfarrer habe dadurch auch dem Cooperator Floridus
die Erlaubniß geben wollen, vielmehr ausſchließen I1U8 begün  2
ſtigen. CU ſelbſt, wenn bei dem berechtigten Pfarrer der Wille,
eine Erlaubniß 3u ertheilen, Aus tichhältigen Gründen
präſumirt werden könnte,x ſo würde auch dieſe präſumirte Er
laubniß nicht hinreichen zur giltigen Vornahme der Trauung.
„Eine bloß vermuthete Erlaubniß, ſagt die Anweiſung E 47,
iſt Unzureichen und leiht auch Iu dem Falle, daß der Be
rechtigte, wenn Nan darum nachgeſucht, ſie wirklich ertheilt ätte,
oder nachträglich ſeine Gutheißung ausſpräche.“ Der Pfarrer
Rochus In I. aber konnte ſeinen Cooperater oridu durch 4us nicht
ermächtigen ur Vornahme der Trauung, weil ſelbſt In dieſem
Falle auf Grund der Pfarrer n M. erhaltenen Dele



gation hätte rauen können, und ieſem delegirendem Pfarrer
die Vollmacht 3U ſubdelegiren, ihm U˙ erthei worden iſt Die
„Anweiſung — ſagt hierüber „Wer dieſe Er⸗
laubniß 80C1 3 trauen) für inen einzelnen Fall EL

halten hat, entbehrt des Rechtes ſubdelegiren, venn dasſelbe
ihm nicht ausdrücklich iſt zugetheilt worden.“ In Kutſchker'?
erecht wird 3u dieſer Beſtimmung die gewi ſehr zweckmäßige
Bemerkung beigefügt: „Dieſe Beſchränkung der Specialbevoll—
mächtigten acht die Vorſicht wünſchenswerth, jedesmal bei Er
eilung der Erlaubniß zur Vornahme einer Trauung einen
beſtimmte ritten rieſter ſür 11e Eventualitäten
demſelben da Recht der Subdelegation ausdrücklich 3u über
tragen.“

Wir wenden uns Nnun zur weiten rage iellei
QAulin auf Erſuchen des Pfarrer 0 die Trauung
giltig vornehmen können? Wir lauben, auch leſe rage ver
neinen 3u müſſen Der Pfarrer Iu M. hat den CoO en 410T
aulinu elegir und C8 iſt anzunehmen, daß CT nicht die
Perſon des aulinus, ſondern ielmehr deſſen Stellung als
Cooperator Iun E berückſichtigte, da 6r ihn für den Verhin  7
derungsfall des Arrer 0 zur Trauung ermächtigte. Da
nun aber aulinu nich mehr Cooperator iſt, ſo iſt auch die
auf hn Qutende Erma  igung infällig geworden.

Verfolgen wir aber nunmehr den vorliegenden Fall noch
weiter, offenbar die rage bor Unns Was nun? Wenn
die dbon oridu vorgen ommen Trauung ungiltig war, wie ſoll
die Ehe Giltigkeit erlangen? In dem hier mitgetheilten
Falle, welcher In Wirklichkeit ſich ereignet hat, wählte man fol⸗
gende Art der Convalidation. oridu ega ſich ſofort 3u den
noch beim Hochzeitsfeſte anweſenden Brautleuten (was nach
der In den meiſten Gegenden der Diöceſe üblichen itte, der
gemäß der Seelſorger zUum ebeten wird und auch viel⸗
fach auf Urze Zeit erſcheint, nicht auffällig war/) nd erſuchte
ſie, mit den eiden Zeugen In den Pfarrhof 3u kommen, ſobald
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CS. ohne ehe geſchehen könne. ald Garan erſchienen die
Brautperſonen amm den Zeugen Im arrhof, ihnen Flo
ridu mit wenigen klaren orten den Sachverhaht arlegte; hier⸗
auf führte Er ſie Pfarrer, und bor dieſem gaben die Braut
eute Iun Gegenwart der Zeugen nochmals die Erklärung ab,
miteinander die Ehe ſchließen, und bis n den Tod n Treue
und tebe bei einander verbleiben 3u ollen. Wir halten
afür, daß dieſer Vorgang ein bollkommen richtiger ar. In
anderen en mögen die mſtände auch wieder eine andere
Art und eiſe für zweckmäßiger erſcheinen laſſen; nUur muß auf
jeden Fall die Conſenserklärung vbor inem giltig delegirten Prie
ſter oder einem der zur Trauung berechtigten Pfarrer In egen  —
Art zweier Zeugen nothwendig nochmals abgegeben werden.

St. Oswald 15

oſef Sailer, Pfarrvicar.

VI Folgen eines unrichtigen Vorganges bei der
Eheſchließung eines baieriſchen Staatsangehörigen.)
Im 5  ahre 1865 Urde Iun einer oberöſterreichiſchen Pfarre ein
baieriſcher Unterthan mit einer Inlän derin etraut Die Trauung
erfolgte auf Grund einer von der baieriſchen Zuſtändigkeitsge⸗
meinde des Bräutigams ausgeſtellten Verehlichungsbewilligung.
Nach dem ode des Mannes kam das Heimatsre und die
Staatsbürgerſchaft ſeiner zur Sprache Die bdieriſche
Heimatsgemeinde des Verſtorbenen und die königlichen baieriſchen
Behörden weigerten ſich einſtimmig, die Zuſtändigkeit der itwe,
beziehungsweiſe deren baieriſche Staatsbürgerſchaft anzuerkennen,
und 3zwar mit ech Denn Ar Ausſtellung des Heiratskonſenſes
Dar nicht die Gemeinde des Bräutigams, ſondern das betreffende
königliche Bezirksamt kompetent; eine Ehe aber, die don einem
baieriſchen Unterthan ohne vorläufige Ehebewilligung der
ſtändigen baieriſchen Obrigkeit Im Auslande einge⸗
gangen wurde, war nach baieriſchen Geſetzen aAls rechtsungiltig
3u betrachten, ſo daß hieraus weder für die Frau, noch 4*  für die


